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Amtsblatt zur Laibllcher Zeitung Rr.242.
Freitaa den 23. Ottober 1874.

l^5-2) Nr. 8014.

Kundmachung.
, Der Lehrcurs 1874/5 in den auf Grund-
aw ^ ^ ^ ^ ^ e s vom 1. Ju l i 1872
/ Sitze der Landwehr (Landesvertheidigungs-)

"banden Wien, Brunn, Graz, Prag, Lemberg
"^ Innsbruck etablierten Offiziersafpiranten-

^ulen der k. k. Landwehrfußtruppen (Landesschützen)
"b am 1. Dezember 1874 eröffnet,

len n ^ ^ dem hanptfä'chlichen Zwecke dieser Schu-
^./"gehörige der k. k. Landwehr und der Wehr.
^ h t nicht unterliegende Perfonen des Civilstan-
^^ welche die Offizierscharge im nicht activen

kryaltnisse anstreben, hicfür gründlich auszubil-
^ wnd auch beabsichtigt, den Personen dieser
E "2onen, wenn sie es wünschen. Gelegenheit zum
ten s 5 ^ " " ° " ^ ^ Aspiranten aus Berufscade-
Kennt ' l s ^ ^ Stellen geforderten erweiterten

^ Diese Absichten sollen zunächst:
' lO t t^ ""s ^^ Heranbildung zu Cadetcn

^ u ^ , " m ) im nicht activen Verhältnisse durch
am S ^ " " " 2 von Abendcursen, wie bisher

wanden^un" ^ " ^ " ^ bezeichneten Com-

) ^ui)t l ich der Ausbildung zu Berusscadeten

A a b ^ ' l ! " " " " " Schuljahre durch die
""liming eines von den vorgedachten Abend-

s ä n i " n " " ^ ^ " ^ n , für die Aspiranten
' " Macher Landwehr- (Landesverthcidigungs-)

Der N f "lausen in Wien" realisiert werden,
in dem 3 " ''̂  b"' w den Abendcursen ^ ) und
^ ^ n s t i i i i ^ ^ " ^ ^ ) ^ " " Bortrage gelangenden
w der B l̂ 6""oel st^ ^ l allgemeinen auf den
t. t. Lan^ ^ ^ b " Cadetenvorschrift für die
vom ^ ^ l ) r (L. W. Berordnungsblatt Nr. 14
curs j ^ ' !. ^) enthaltenen Lehrplan. Der Abend-
graph,/ A"a.egm ^^.^ ^ ^ Borträgen über Gco-
schajte,/ ^f^)'chte, Mathematik und Naturwissen-
^nntniZ ^ ^ Gegenständen gewidmet, deren
schrieben ^" ^ ' " ^ " ^ l . k. Cadetenschulen vor-
cursrn / ^ ^ ^ ' " ^ " 9 " ' nebst den in den Abend-
senschast̂  "s. ü" Tagescurfe «) gelehrten Wis-
rnfscadeten , ^ " von den Afpiranten auf Be-

T ) , Offiziers-) Stellen verlangt wird.
so wie î n ^ " ^ ^ ^ sämultlichen Gegenständen,
"forderlich^ ^ " fechten und Turnen, dann die
nnd ^ ^ ^ " nhrbncher, Kartenwerke, Schreib-

en ^ ^ " ^ ^ e n werden unentgeltlich geboten,
^glich I V" Tagescurse ^ ) währt der Unterricht
^) und ^ ^ Stunden, in den Abendcursen
" Abends..^en !iir denselben an Werktagen

!""se a u / " " ^ " von 7 bis 9 Uhr und theil-
l^uch ^ k îachuüttage der Sonntage in An-

"^Nthalben^^sch-Praktischen Borträge werden
Die N ^tzteui Ju l i 1875 beendet.

^schließlich " "e ^llgllst und Septeulber sind
^ni l l l t . ^ ^ Vornahme praktischer Uebungen

j u n g e n st^""^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ " ^^ S A " ^

bezels ^^sonen, welche einen oder den andern
> t he i lw? " 6urse (^ und 1̂ ) vollständig oder
^e lne / «5 ' ^' ^ ' "^ Rücksicht auf die Borträge

^ N ;^ abstände, zu frequentieren wünschen,
lyre Gesuche längstens bis

an d a Z . , , ^ > O k t o b e r l . I .
^°luman^ ? ^ " ^ Landwehr (Landesvertheidigungs-

"Nvo letten.

^ e s u c h " ^ " aus dem Civilstande haben ihre
barbed " 5 '"!> ^ " ^er politischen- oder Polizei-
^'b diese« N ^ / " Aufenthaltsortes (bei Staats-
k"nden de/ N ' ^ " samten von den Bor-
^ v e i s e ausgefertigten

Geburtsdaten, den Zuständig-

keitsort, die genossene allgemeine Bildung, die
Subsistenzmittel, gesellschaftliche Stellung und einen
tadellosen Lebenswandel zu instruieren.

Dem Mannschaftsstande der nicht activen k. k.
Landwehr angehörende Afpiranten, welche den Tags-
und Abendcurs (Ü) oder nur einen dieser Curse
vollständig und auch inbezug auf Unterkunft und
Beköstigung auf Rechnung des Landwehretats zu
frequentieren wünschen, haben ihren diesfä'lligen
Gesuchen den Nachweis über die gewonnene all-
gemeine Bildung und genossene militärische Aus-
bildung zuzulegen.

Derlei geeignet befundene Afpiranten werden
zum Zwecke ihrer freiwillig angestrebten militäri-
fchen Bervollkommnung von den zuständigen Ba-
taillons-Commanden rechtzeitg einberusen, zu dem
am betreffenden Schulorte etablierten Instructions-
Cadre auf ärarische Kosten abgehen gemacht und
daselbst als „Zugetheilte" in Berpftegung über-
nommen.

Auf die Dauer ihrer Zutheilung erhalten
dieselben—gleich den, dem systemisierten Präsenz-
stande der Caders entnommenen Aspiranten —
nebst den chargenmäßigen Gebiihren, ein sür die
Anschaffung von Behelfen zur Erweiterung ihrer
Ausbildung durch Selbststudium bestimmtes mo-
natliches Pauschale pr. 6 f l . ö. W.

Die vom Beginne bis zur Beendigung des
Lehrcurses zugebrachte Zeit wird ihuen, so wie
jenen Aspiranten aus dem Stande der nicht acti-
ven Landwehr, welche unter Belassung in diesem
Berhältnissc sich zur ungeschmälerten Frequentie-
rung eines Curses auf eigene Kosten gemeldet haben,
zwar nur einsach, jedoch als active Dienstleistung
angerechnet.

Wien, am 30. September 1874.
Vom k. k. FUini/ ler ium siir Landsovlrlhei»

digung.
Horst in. ji.

(493—3) Nr. 552.

Lchrerstellell.
Bei der zwcillassigen BolkSschulc in Seifen

berg ist die zweite Lehrerstelle mit dem Gehalte
jährlicher 400 ft., ferner sind bei den e.mklassigen
Bolksschulen in Hof, Haidovic und Selo be? Schön-
berg die Lehrerpvsten mit dein Gehalte von je 450 sl.
und dem Genusse freier Wohnung in Erledigung
gekommen.

Die Bewerber um einen dieser Lehrerposten
haben ihre gehörig documentiertm Gesuche

b i s Ende O k t o b e r l . I .

bei dem betreffenden Ortsschulrathe einzubringen.
K. k. Bezirksschulrath Rudolfswerth, am 15km

Oktober 1874.

Der k. f. Vezirlshlluptmmm ulS Vorsitzender:
Ekel m. p.

(503—2) Nr. 1047.

Lchmstellc.
An der zweiklassigen Bollsfchule in Soder-

schiz ist die zweite Lehrerstclle mü dem jährlichen
Gehalte von 4 00 ft. und freier Wohnung zu befetzen.

Bewerber wollen ihre gesetzkch documentier-
ten Gefuche durch die vorgesetzte Schulbchörde an
den Ortsschulrath in S^derschiz leiten.

K. l . Bezirksschulrats Gottschee, am 7ten
Oktober 1874.

Des Vorsitzenden Stellvertreter:
J o s e f N o v a k .

(507—1) " Nr7^4492.

Gefangenwach-Aufsehersstellc.
Zur Besetzung einer definitiven Gefangen-

wach - Ausseheröstelle erster Klasse in der k. k.
Männerstrafanstalt zu La'Hach mit der jährlichen
Löhnung von 300 ft. ij. A ) . und 257«, Activitäts-

zulage, dann dem Genusse der kasernmäßigen Un-
terkunft nebst Service, dem Bezüge einer täglichen
Vrotportion von 1 ' / ^ Pfunden und der Montur
nach Maßgabe der bestehenden Unisormierungsvor-
schrift — ferner zur Befetzung der durch die Be-
setzung der definitiven Gefangenwach-Aufsehersstelle
erster Klasse in Erledigung kommenden provisorischen
Gefangenaussehersstelle und einer zweiten proviso
rischen Gesangenaufsehersstelle zweiter Klasse mit
der jährlichen Löhnung von 260 ft. ö. W. und
25"/« Activitätszulage nebst obigen Nebenemolu-
menten wird hiermit der Concurs ausgeschrieben.

Die Bewerber haben ihre gehörig belegten
Gesuche unter Nachweisung ihres Alters, Standes,
ihrer gewerblichen und Sprachkenntnisse, insbeson-
dere der beiden Landessprachen, und ihrer bisheri^
gen Dienstleistung

b i n n e n v ie r Wochen,
vom 30. Oktober 1874 an gerechnet, bei der gcfer
tigten t. k. Staatsanwaltschaft zu überreichen.

Auf die Erlangung dieser Stellen haben nur
solche Bewerber Anspruch, welche entweder nach der
kaiserlichen Beiordnung vom 19. Dezember 1853,
Nr. 266 R. G. B., oder nach dem Gesetze vom
19. April 1872, Nr. 60 R . G . B . , für Civil<
Staatsbedicnstungen in Bormerkung genommen sind.

Jeder angestellte Gefangenwachauffeher hat
übrigens eine einjährige probeweise Dienstleistung
als provisorischer Ausseher zurückzulegen, wornach
erst bei erprobter Befähigung seine definitive Ernrn
nung ersolgt.

Laibach, am 20. Oktober 1874.

K. k. Staatsanwaltschaft.
(500-3) ^ ^ 1 6 4 1 ^

Kuudmachulig.
Nachdem bei der am 17. d. M . abgehaltenen

Minucndo Licitarion zur Sichelstellung und Hint
angäbe der Berpflegung der Häftlinge im landrS-
gerichtlichen Inquisilionshause zu Laibach für die
Zeit vom 1. Jänner 1875 bis letzten Dezember
1877 kein günstiges Resultat erzielt worden ist,
so wird beim k. k. Landesgerichte, und zwar im
Behandlungszimmer Nr. 1 des Inquisitionshauses
Consc.-Nr. 89 am Froschplatze in Laibach hierzu
eine neuerliche Licitation am

27. O k t o b e r 1 8 7 4 ,

um 10 Uhr vormittags, abgehalten werden.
Wer an dcr Absleigerung theilnehmcn will,

hat den Betrag von 300 si. ö. W. in Barem
oder in k. k. Staatspapieren nach dem letzten Börse-
werthe als Badium der Licitationscommission zu
erlegen.

Es werden auch schriftliche Offerte angenom
men, jedoch müssen diese schon vor Beginn der
mündlichen Licitation versiegelt einlangen, ord-
nungsmäßig gestempelt und mit dem Badium
von 300 si. ö. W. sowie mit der Erklärung des
Offerenten verfehen sein, daß er sich den bei der
Licitationsverhandlung vorgelesenen Contracts
dingnissen ohne Borbehalt unterziehe. Zugleich ist
in dem Offerte sowohl mit Ziffern als mit Buch-
staben dcr mindeste Preis anzugeben, um welchen
der Osferent die Berpftegung eines gefunden oder
kranken Häftlings per Kopf und Tag nach der
dem hohen Iustizministerial ^ Erlasse vom 21 ten
August 1857, Z. 19120, entsprechenden Speife-
norm und Speisetabelle, mit Ausnahme der täglichen
Brodportionen, gesunder Häftlinge zu liefern sich
erbietet.

Die näheren Licitationsbedingnisse und ins-
besondere die besagte Speisenorm und Speisetabelle
können vorläufig in dem obgedachten Berhandlunas-
zimmer Nr. 1 des landesgerichtlichen Inquisitions,
Hauses eingesehen werden.

Laibach, am 19. Oktober 1874.

K. k. Landessenchls-Prästdinm.
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(508—1) Nr. 1883.

Lieferungs-Ausschreiben.
Bei der k. k. Bergdirection Idria in Krain

werden
K^tttt Metzen Weizen,
R8N» „ Korn und

6«>Q „ Kukurutz
mittelst Offerten unter nachfolgenden Bedingungen
angekauft:

1 . Das Getreide muß durchaus rein, trocken
und unverdorben sein, und der Metzen Weizen
muß wenigstens 84 Pfund, das Korn 75 Pfund
und der Kukurutz 82 Pfund wiegen.

2. Das Getreide wird von dem k. k. Wirth-
schaftsamte zu I d r i a im Magazine in den cimen-
tierten Gefäßen abgemessen und übernommen und
jenes, welches den Qualitäts - Anforderungen nicht
entspricht, zurückgewiesen.

Der Lieferant ist verbunden, für jede zurück-
gestoßene Partie anderes, gehörig qualificiertes Ge-
treide der gleichnamigen Gatwng um den contract-
mäßigen Preis längstens im nächsten Monate zu
liefern.

Es steht dem Lieferanten frei, entweder selbst
oder durch einen Bevollmächtigten bei der Ueber-
nahme zu intervenieren.

I n Ermanglung der Gegenwart des Lieferanten
oder Bevollmächtigten muß jedoch der Befund des
k. k. Wirthschaftsamtcs als richtig und unwider-
sprechlich anerkannt werden, ohne daß der Liefe-
rant dagegen Einwendung machen könnte.

3. Hat der Lieferant das zu liefernde Getreide
looo I d r i a zu stellen, und es wird auf Verlan-
gen desselben der Werksfrcichter Vonseite des

Amtes verhalten, di? Verfrachtung von Loitsch nach
I d r i a um den festgesetzten Preis von 24 Neu-
kreuzer pr. Sack oder 2 Metzen zu leisten.

4. Die Bezahlung geschieht nach Uebernahme
des Getreides entweder bei der k. k. Bergdirections-
kasse zu I d r i a oder bei der k. k. Landes Hauptkasse >
zu Laibach gegen klassenmäßig gestempelte Quittung,!
wenn der Ersteher kein Gewerbsmann oder Han-
delstreibender ist, im letzteren Falle aber gegen
eine mit einer 5 kr. Stempelmarke versehene sal-
dierte Rechnung.

5. Die mit einem 50 - Neukreuzer - Stempel
versehenen Offerte haben längstens

bis sV November RS?4
12 Uhr mittags, bei der k. k. Bergdirection zu
I d r i a einzutreffen.
l 6. I n dem Offerte ist zu bemerken, welche!
! Gattung und Quantität Getreide der Lieferant zu
liefern willens ist, und der Preis looo I d r i a zu
stellen. Sollte ein Offert auf mehrere Körner-
gattungen lauten, so steht es der Bergdirection frei,
den Anbot für mehrere oder auch nur für eine
Gattung anzunehmen oder nicht.

7. Zur Sicherstellung für die genaue Zuhal-
tung der sämmtlichen Vertrags - Verbindlichkeiten.
ist dem Offerte ein lOperc. Vadium entweder bar
oder in annehmbaren Staatspapieren zu dem Tages-
curse oder die Quittung über dessen Deponierung

^ bei irgend einer montanistischen Kasse oder der k. k. j
! Landes Hauptkasse zu Laibach anzuschließen, widrig
gens auf das Offert keine Rücksicht genommen wer- >
den könnte.

Sollte Contrahent die Vertragsverbindlichkei-
ten nicht zuhalten, so ist dem Aerar das Recht ein-

geräumt, sich für einen dadurch zugehenden Schaden
sowohl an dem Vadium als an dessen gesammtem
Vermögen zu regresfieren.

8. Denjenigen Offerenten, welche keine Ge-
treide-Lieferung erstehen, wird das erlegte Vadium
allsobald zurückgestellt, der Ersteher aber von der
Annahme seines Offertes verständigt werden, M ' !
dann er die eine Hälfte des Getreides b i s M i t t e
D e z e m b e r R ^ 7 4 , die zweite Hälfte bis
G n d e D e z e m b e r R 8 ? 4 zu liefern hat. ^

9. Auf Verlangen werden die für die Lieferung
erforderlichen Getreidesäcke von der k. k. Berg'
direction gegen jedesmalige ordnungsmäßige Rii^
stellung unentgeltlich, jedoch ohne Vergütung ^
Frachtspesen, zugesendet.

Der Lieferant bleibt für einen allfälligen M
lust an Säcken während der Lieferung haftend

10. Wird sich vorbehalten, gegen den Hett"
Lieferanten alle jene Maßregeln zu ergreifen, dl"«)
welche die pünktliche Erfüllung der Contracts
dingnisse erwirkt werden kann, wogegen aber auch
demselben der Rechtsweg für alle Ansprüche ofse«
bleibt, die derselbe aus den Contracts-Bedingu^
gen machen zu können glaubt. Jedoch wird aus'
drücklich bedungen, daß die aus dem Vertrage eM
entspringenden Rechtsstreitigkeiten, das Aerar »M i
als Kläger oder Geklagter eintreten, so wie aB

^die hierauf Bezug habenden Sicherstellungs- "^
i Executionsfchritte liei demjenigen im Sitze des F ^
calamtes befindlichen Gerichte durchzuführen s'""'
welchem der Fiscus als Geklagter untersteht.

V o n d e r k. t . B e r g d i r e c t i o n I d r i a ,
am 20. Oktober 1874.


